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(3) Geldstrafe muß oder kann das Gericht neben 
Freiheitsstrafe gesondert verhängen, wenn eines der 
anwendbaren Gesetze sie neben Freiheitsstrafe vor
schreibt oder zuläßt.

(4) Auf Nebenstrafen, Nebenfolgen, Maßregeln der 
Sicherung und Besserung, Einziehung, Unbrauchbar
machung und Verfall muß oder kann erkannt wer
den, wenn eines der anwendbaren Gesetze sie vor
schreibt oder zuläßt.

§74
(1) Hat jemand mehrere Straftaten begangen, die 

gleichzeitig abgeurteilt werden, und dadurch mehrere 
zeitige Freiheitsstrafen oder mehrere Geldstrafen ver
wirkt, so wird auf eine Gesamtstrafe erkannt.

(2) Trifft zeitige Freiheitsstrafe mit Geldstrafe zu
sammen, so wird auf eine Gesamtstrafe erkannt. Jedoch 
kann das Gericht auf Geldstrafe auch gesondert er
kennen; soll in diesen Fällen wegen mehrerer Straf
taten Geldstrafe verhängt werden, so wird insoweit 
auf eine Gesamtgeldstrafe erkannt.

(3) § 73 Abs. 3, 4 gilt entsprechend.

§75
(1) Die Gesamtstrafe wird durch Erhöhung der 

verwirkten höchsten Strafe, bei Strafen verschiede
ner Art durch Erhöhung der ihrer Art nach schwersten 
Strafe gebildet. Dabei werden die Person des Täters 
und die einzelnen Straftaten zusammenfassend ge
würdigt.

§63
(2) Eine mehrfache Gesetzesverletzung liegt vor, 

wenn der Täter . . . (bei § 73 StGB West) durch meh
rere Taten verschiedene Strafrechtsnormen oder die
selbe Strafrechtsnorm mehrfach verletzt (Tatmehrheit).

> (wie bei § 73 StGB West)

4. Abschnitt \
Strafen mit Freiheitsentzug /

§43
Wird eine Handlung, für die im verletzten Gesetz 

nur Strafen ohne Freiheitsentzug angedroht sind, 
mehrfach begangen oder ... (bei § 17 StGB West), 
kann auf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr erkannt 
werden.

6 Schroeder, Strafgesetzgebung


